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Ichu>ei.;crischcs

H- V r st - Z o N r n a Z,
herausgegeben

vom

schweizerischen Forstvevein

unter der Redaktion

re»

Forstverwalters Walo v. Greyer^.

TX. Jahrg. 7. Juli,«S».

Da« Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt < Rogen stark

i» Heg Ner's Buchdruckerei in Lenzburg, zum Preise von » Fr. so »v
franko Schweizergebiet. Alle Postämter werben in den Stand gesetzt, da«

Journal zu diesem Preise zu liefern.

Einiges über den Holzsrevel wahrend der
letzten acht Jahre.

Bei der Heut zu Tage zunehmenden Noth in den unteren
Klassen der bürgerlichen Gesellschaft, Hand in Hand gehend mit
einem Wachsen deS Proletariats, ist es zur allgemein anerkann-

ren Thatsache geworden, daß auch die Waldungen zur Mitleiden-
schaft der dadurch hervorgerufenen Kalamitäten gezogen worden
sind. Holz ist ein zu allgemeines Bedürfniß, als daß eS eine

ganze Klasse von Menschen, eben nur weil sie nicht zu den Be-
sitzenden gehört, entbehren könnte; dann kommt noch der allge-
mein gangbare Begriff von einer Art allgemeiner Berechtigung
sämmtlicher Landesbewohner auf den Wald, welcher bereits i«

Schweiz. Forst-Journal IX. Jahrg. 7-
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tem Sprüchworte angedeutet ist, Holz und Unglück wächst für
Jedermann über Nacht, dem andererseits aber fast sämmtlich''
Gesetzgebungen, wenn sie ihn auch nicht als richtig erkannten,
doch einen Schein von Wahrheit durch die Bestimmung nicht
absprechen, daß Holzdiebstahl nach einem ganz andern Maßstabe

zu behandeln sei als der gemeine, ja ersterer ausdrücklich erst

dann in die Categoric deö letzteren falle, wenn er mit erschweren-

den Umständen begangen worden.
ES ist allerdings nicht zu läugnen, daß wenn wir auch eine

Berechtigung der Nichtbesitzenden Klasse auf den Wald, entschie-

den verneinen, aus Gründen der Humanität des allgemeinen
National-Einkommens und endlich der Sicherung der Forsten

gegen gewaltthätige Uebcrgriffe, der Wald auch den Nichtberech-

tigen nicht hermetisch verschlossen werden dürfe.
ES geht eine Menge Holz in jedem Wald selbst bei sehr

genauer Ausnutzung an trockenen Abfällen, faulen Holzstücken

u. s. f. dem Besitzer verloren, und würde zu gar keiner Benuz«

zung kommen, wäre es den Armen nicht gestattet ihre eigenen

Bedürfnisse damit zu befriedigen. Dieß macht einen nicht ganz
unbedeutenden Betrag deS National-Einkommens aus, das gc-
radezu in den Wind geschlagen wäre. Würde man den Wald
total abschließen, liefe man auch weit mehr Gefahr, schädlichen

Uebergriffen ausgesetzt zu sein. Ein Theil deS Proletariats
würde sich mit Gewalt der durchaus nöthigen Bedürfnisse an

Holz zu bemächtigen suchen, ein anderer wenn auch ohne Ge-
waltthätigkeit anzuwenden, unbekümmert und gleichgültig gegen
die darauf gesetzte, in vielen Fällen fast unausführbare Strafe,
ohne alle Rücksicht sein Holz da holen wo eS am leichtesten gc-
schehen konnte. Was dabei die allgemeine Moral für Einbuße

thun würde, leuchtet Jedermann von selbst ein.

Allein ein großer Unterschied ist zwischen dem eigentlichen

Frevel und jener nachgegebenen Entnahme von Leseholz zu ma-
chen; Letztere wird allerdings auch mit der Bevölkerung zuneh-

men, doch sind ihre Gränzen durch die Natur der Sache selbst

vorgezeichnct, ersteres dagegen kennt seinem Wesen nach keine

Schranken. Er hat nicht die Bestreitung eigener Bedürfnisse zum
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stteinigcn Zweck, er geht weiter und wird oft zum erwerbende«

Gewerbe. Daher die Erscheinung, daß wie in manchen abgele-

genen von Wald umschlossenen Orte» ganze Familien durch

Holzen ihren Unterhalt suchen, weil andere Erwerbsquellen sich

zu eröffnen ihnen mehr Schwierigkeit, mehr Arbeit bei geringerem
Gewinn bieten würden, ebenso auch anderswo, wo sich ein Stadt-
Proletariat gebildet, dieses zum Theil auch zu diesem unrecht-

mäßigen Erwerbszwcig geleitet wird, indem eS darin auf weniger
unehrliche Weise zu Geld zu kommen hofft als durch gemeines

Stehlen, bei dem eS sich bewußt ist, im Betretungsfalle viel

strengeren Strafen ausgesetzt zu sein.

Nicht die Zunahme der armen Leute allein aber und die

dadurch vermehrten Ansprüche auf Holz, für daS keine Bezah«

lung geleistet werden kann, sondern in hohem Grade auch der

durch die hohen Holzpreise lockende bedeutende Gewinn ist es

auS dem wir die Ueberhandnahme des Frevels im Allgemeine«
ableiten. Angesichts dieser Thaisachen aber ist eS Sache der Ge-

setzgebung einerseits und der Forstverwaltung andrerseits, durch

ihre Verordnungen dem eigentlichen Frevel entgegen zu arbeiten.

Ihre Resultate werden sich am deutlichsten da zeigen, wo die

Waldungen am meisten dem gewerbsmäßigen Frevel ausgesetzt,

in ihnen auf einen hindernden Damm stoßen, daS ist in der Nähe
der größeren Städte.

In der Hoffnung daher, daß es dem forstlichen Publikum
unseres Vaterlandes nicht ganz uninteressant sein möchte, einige
Data über daS Steigen und Sinken der Zahl der Frevel in
einer Zusammenstellung zu erhalten, haben wir den Versuch ge-

wagt eine solche Uebersicht in Bezug auf die Stadt-Waldungen,
sofern dieselben im Amte Bern liegen, hier zu geben. Wir glau-
ben indessen zu deren Würdigung Einiges vorausschicken zu müs-
sen, was sich auf das Eingangs Erwähnte bezieht.

Zur Stunde noch gilt im alten Kanton Bern die Forstord-

nung von 1786, in ihren Bestimmungen ist sie streng den da-

maligen Verhältnissen angepaßt. Wir wollen damit aber nicht
behaupten, daß dieselbe nicht Heute noch, wenn gehörig geHand-

habt viel Gutes enthalte, allein die gegenwärtigen Verhältnisse
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lassen eine strenge Anwendung derselben nicht mehr zu. Die
darin festgestellten Straf-Sätze, sofern dieselben Geldbußen be-

treffen, sind der Entwerthnng des GcldwerthS ungeachtet meist un-
ausführbar, weil die Forstübertretungen meist von Leuten begangen
werden, bei denen wegen totaler Insolvenz selbst geringe Bußen
nicht eingetrieben werden können. Auf der andern Seite aber

sind namentlich bei Umwandlung von Bußen in Gefangenschaft
mehrere Uebclstände vorhanden,! welche die Wirkung der Strafe
bedeutend Neutralismen, Wir n üssen dabei vorausschicken, daß

für Insolvente die Geldbuße in Waldarbeil oder Gefängnißstrafe
umgewandelt werden kann, Stellen die sich zu ersterer Vcrurthcil-
ten nicht, so tritt auch bei ihnen die Letztere ein. Nun ist aber der

Tarif der Abbüßung von Geldstrafen durch Gefangenschaft ziem-

lich hoch, nämlich 3 Fr, per Tag, so daß bei der Mehrzahl von
Frevlern dieser Strafmodus, bei welchem sie sich dem süßen

Nichtsthun hingeben können, wobei sie noch ihren momentanen

Unterhalt und warmes LogiS finden, gar nicht unbeliebt, wo«

raus vielfach folgt, daß Manche, die allenfalls noch bezahlen könn-

ten, dieß zu verheimlichen suchen um auf bequemere und wohl-
feilere Weise der Strafe loS zu werden, Ehrgefühl kommt da»

bei selten in Rechnung, Einen andern Uebelstand sehen wir
ferner darin, daß nach unsern Gesetzen die Entschädigungsfordc-

rung der Civilparthci, bei welcher eine Umwandlung nicht ein-

treten kann, sofern dieselbe nicht freiwillig vom Verurtheiltcn
geleistet wird, nicht durch dasselbe Verfahren durch welches die

Buße, wenn solche «ziellos, eingetrieben wird, sondern cS dem

Beschädigten freisteht, sofern er nicht durch Gehcnlassen auf
sein Recht verzichtet, ein eigenes Rechtsverfahren anzuheben. In
den meisten Fällen aber würden die Unkosten den Betrag der

Entschädigung weit übersteigen, und in sehr vielen würde nichts

erreicht werden, somit alle daherigen Auslagen auf dem Recla-

mantcn sitzenbleiben. Würde dagegen Buße und Entschädigung,
wo solche erreichbar, in Globo eingetrieben, so wären die ohne-

hin sehr geringen Strafansätzc gleichsam in etwas gesteigert,

und die Strafe demnach wohl auch wirksamer.
Die Forstverwaltung hatte bis 1857 den Wald insofern
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zu wenig abgeschlossen, als den Armen rüglich und dazu noch

mit Werkzeug ins Holz zu geizen gestattet wurde. Schon an
sich lassen sich die Nachtheile solcher Liberalität leicht von den-

icnigen beurtheilen, denen die Natur der Sache nicht fremd ist;
allein augenfälliger noch, wenn man die Resultate ins Auge
faßt, die durch die seither eingeführte Ordnung erzielt worden.
Seit Mitte i857 nämlich ist daö Raff- und Leseholzsammeln nur
3 Mal wöchentlich an bestimmten Tagen gestattet, dabei Alles
mitnehmen von Aertcn, Gerteln, Sägen u. dgl. verboten, so

wie auch das Einfahren mit Karren oder Schlitten von den

Waldwegen ab in die Bestände nicht mehr geduldet wird.
Dadurch wurde das „auf den Handel" Holzen bedeutend

beschränkt. Die armen Leute mögen wohl mit bloßen Händen
an 3 Wochentagen noch ihren Hausbedarf im Walde aufbringen,
schwerer aber wird es ihnen, noch zum Verkauf ein MehrereS
zusammenzulesen. Sie entgehen durch den Mangel an Schneide-
Werkzeugen der Versuchung zu manchem Ucbergriff, welchem zu
widerstehen Leuten oft sehr schwer ward, die in Betreff des Mein
und Dein in Holzsachen sehr weite Gewissen haben.

Wir haben dieß AlleS nnr aus dem Grunde vorausgeschickt,
ehe wir die eigentliche Zusammenstellung geben, damit man der

Begründung der bedeutenden Differenz zwischen den früheren Iah-
ren und dem letzten und laufenden nicht ermangle, und etwa

ohne weiterö auf eine große Veränderung zum Guten in der

allgemeinen Moralität unserer Bevölkerung schließe, die wir denn

leider doch nicht annehmen dürfen.
Doch ist nicht zu läugncn, daß die Verminderung deö Fre-

vels keineswegs allein jener administrativen Maßregeln zuge-
schrieben werden darf, vielmehr die letzten besseren Jahre und
die große Nachfrage nach Arbeitskräften auch ein gut Theil da-

zu beigetragen haben. Auch können wir nicht umhin, entschieden

darauf aufmerksam zu machen, daß die Zahlen, welche die Ab-
und Zunahme deS F»cvelS vor 1857 angeben, eine längere
Reihe von Jahren umfassen, folglich bessere Einsicht gewähren,
als diejenigen welche sich nur auf ein einziges und dazu durch
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verschiedene Umstände sich besonders günstig herausstellendes Jahr
beziehen.

Zum Schluße nur noch einige Worte über unser eigentliches
Objekt, den Wald. Die Fläche des im Amte Bern liegenden
StadtwaldeS mag ungefähr 5251 Juch. betragen, davon liegen
3200 Inch, im sog. Stadtbezirk d, i. innerhalb eines RayvuS
von 1 Stunde von der Mitte der Stadt. Außer diesen im
Stadtbezirk liegenden Stadtwaldungcn sind wohl noch einzelne

Privat-Wald-Parccllcn vorhanden, doch mögen dieselben iusge-
sammt kaum 5V Juch. betragen.

In den Privat- und Staatöwaldungen des AmteS Bern
aber, die eine ziemliche Ausdehnung haben, mögen andere Ver-
Hältnisse in Bezug auf Frevel stattfinden, als in den Stadtwal-
düngen, doch liegt dieß außer unserem Bereiche und es fehlen

unS hiezu alle Angaben.
Die Stadt und Stadtbezirk Bern faßt gegenwärtig eine

Einwohnerzahl von 28000 Seelen, deren armer Theil sich wohl
ausschließlich aus den Stadtwalduugen beholzt. Dazu treten

noch mehrere Landgemeinden, die ebenfalls ihr Contingent liefern.
Die Stadtwaldungcn im Amte Bern greifen in 3 Reviere,

und sind zu deren Schutz 1l)—12 Bannwarte unter 3 Unterför«
stern bestellt, welche sämmtlich täglich zum Dienst verpflichtet sind,

außerdem besteht noch eine Aufscherstelle zu Ueberwachung der

Holzeinfuhr in die Stadt und Verhinderung des Handels mit
gefrevcltcm Holze.

FS erfolgten:
Anzeige». Schaden Fr. ersolgtcr Ersatz.

l851 552 432. 85 55. 80
1852 582 861. 50 97. 10

1353 690 882. 50 88. 25

1854 841 1100. 90 68. 30

1855 858 1037. 30 68. 20

1856 666 749. 10 128. 90
1857 44l 541. 40 129. 20

Vz >853 70 116. vom Amte noch nicht eingegangen

Bern im Mai 1858. Wft.
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